
Hiermit beantrage/n ich/wir die Fördermitgliedschaft im Verein SCN2A Germany e.V.

Mitgliedsdaten (BITTE IN BLOCKSCHRIFT AUSFÜLLEN):

Firma / Einrichtung: 
Vorname:                                        
Nachname:
Straße und Hausnr.: 
PLZ:                                                 
Ort:
E-Mail:
Geburtsdatum:
Telefon Festnetz:                              Telefon mobil:    
                                                                        Kontakt per Messenger erlaubt?          Ja  [ ]       Nein [ ]

       [   ]    Ich zahle gern den Mindestbeitrag von 25 € pro Jahr. 
                 (jährlich zum 01.02. fällig)

       [   ]    Ich zahle gern einen höheren Beitrag von 
             50 €               75 €                100€        ______€ pro Jahr. 

Ich/Wir überweise/n hierbei den gewählten Beitrag selbstständig auf das unten
angegebene Vereinskonto. Wir empfehlen die Einrichtung eines Dauerauftrages.
Die Mitgliedschaft soll mit dem 01.___ . 20___ beginnen.

Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige/n ich/wir den Empfang und die
Anerkennung der Satzung des SCN2A Germany e.V. 
Die Beitrittsbedingungen und die Datenschutzerklärung auf den Folgeseiten habe/n
ich/wir gelesen und bin/sind damit einverstanden. Die Beitragsordnung habe ich zur
Kenntnis genommen.

____________________________             ____________________________
 Ort, Datum                                                      Unterschrift

Beitrittserklärung
Fördermitgliedschaft (kein Stimmrecht)

Bitte S. 1 unterschrieben und im Original senden an:  SCN2A Germany e.V., Hochdahler Str. 100,

40724 Hilden oder per E-Mail an info@scn2a.de

 

Seite 1/5

Bitte überweisen Sie den Mitgliedsbeitrag auf folgendes Konto:

Bank für Sozialwirtschaft
Kontoinhaber: SCN2A Germany e.V. 
Verwendungszweck: Mitgliedsbeitrag Nachname, Vorname
IBAN: DE74 3702 0500 0001 8515 00
BIC: BFSWDE33XXX

Oder direkt mit einer
Banking-App und dem QR-Code:



§ 1 BEITRITT 

Fördermitglied kann jede volljährige, natürliche oder juristische Person werden, die die Bestrebungen

des Vereins unterstützen möchte, ohne sich selbst aktiv zu beteiligen. 

Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Der Vorstand ist nicht verpflichtet, dem

Antragsteller im Fall einer Ablehnung Gründe mitzuteilen. In allen anderen Fällen ist der Beitritt zum

Verein mit der Abgabe und dem Eingang des Formulars bei Vertreter*innen des Vereinsvorstandes

vollzogen und bedarf keiner weiteren Erklärung seitens des Vereins. 

§ 2 RECHTE UND PFLICHTEN DER FÖRDERMITGLIEDER

Für Fördermitglieder gelten Rechte und Pflichten gemäß der Vereinssatzung und sind dieser zu

entnehmen. Alle Vereinsmitglieder haben die Pflicht, die Interessen des Vereins nach innen und außen

zu fördern. Fördermitglieder sind nach Antrag auf Fördermitgliedschaft verpflichtet, die Zuwendung in

Höhe der selbstgewählten Zahlung zum vereinbarten Zeitpunkt (siehe § 3 Beitragszahlungen) zu leisten.

Änderungen der Postadresse sowie der E-Mail-Adresse sind dem Verein umgehend mitzuteilen. 

§ 3 BEITRAGSZAHLUNGEN

Beiträge werden für ein Kalenderjahr erhoben. Die vereinbarte Zuwendung ist hierbei jährlich zum 01.02.

zu entrichten. Bei neuen Mitgliedern erfolgt die erste Zahlung jeweils bis zum letzten Tag des

Folgemonats des Eintritts. Sofern sie nicht gekündigt wurde, verlängert sich die Mitgliedschaft

automatisch mit Beginn eines neuen Kalenderjahres. 

§ 4 ENDE DER FÖRDERMITGLIEDSCHAFT 

Der Austritt eines Fördermitglieds kann ohne Angabe von Gründen mit sofortiger Wirkung durch

schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied erfolgen. Der

Ausschluss eines Fördermitglieds mit sofortiger Wirkung und aus wichtigem Grund kann durch den

Vorstand ausgesprochen werden, wenn das Mitglied in grober Weise gegen die Satzung, Ordnungen,

den Satzungszweck oder die Vereinsinteressen verstoßen hat. Bei Beendigung der Fördermitgliedschaft

erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedsverhältnis. Mitgliedsbeiträge werden nicht anteilig

zurückgezahlt.

§ 5 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Weitere Informationen sind der aktuellen Satzung zu entnehmen. Die Satzung ergänzt diese

Beitrittsbedingungen. Der vom Fördermitglied gezahlte Mitgliedsbeitrag ist nach §10b Abs. 1 EStG

steuerlich absetzbar.

Beitrittsbedingungen für eine Fördermitgliedschaft
im SCN2A Germany e.V. 
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Datenschutz/Persönlichkeitsrechte

Als Mitglied des Vereins SCN2A Germany e.V. bin ich mit der Erhebung und Speicherung

personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung einverstanden: 

Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von

Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser Erklärung zulässigen Zwecke und

Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederversammlung. 

Hier handelt es sich Insbesondere um folgende Mitgliederdaten:

- Geburtsdatum

- E-Mail-Adressen

- Telefonnummern (Festnetz und Mobil)

- Name und Anschrift

- Funktion im Verein

Weitergabe von Daten an Dritte

Eine Übermittlung persönlicher Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken

findet nicht statt.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben bzw. seinem Vereinszweck veröffentlicht SCN2A Germany e.V. Fotos von

Mitgliedern auf seiner Homepage und übermittelt Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien

sowie elektronische Medien. Dies betrifft insbesondere die Homepage www.SCN2A.de und die für die

Zukunft geplante Vereinsseite auf Facebook.

Der Verein weist darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des

Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von Fotos im Internet kein

umfassender Datenschutz garantiert werden. Das Mitglied nimmt die Risiken für eine eventuelle

Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass

- die Fotos auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren

Datenschutzbestimmungen anwenden müssen, 

- die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit

der Fotos nicht garantiert ist.

Datenschutzerklärung zur jeweils gültigen DSGVO
(Bestandteil des Mitgliedsantrags des SCN2A Germany e.V.)
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Das Mitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung von Fotos im Internet freiwillig und kann seine

Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt

die Veröffentlichung/Übermittlung und SCN2A Germany e.V. entfernt vorhandene Fotos von seinen

Internetauftritten.

SCN2A Germany e.V. informiert das Mitglied rechtzeitig über eine beabsichtigte Veröffentlichung/

Übermittlung und teilt auch mit, bis zu welchem Zeitpunkt ein Widerruf erfolgen kann. Wird der Widerspruch

fristgemäß ausgeübt, unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung und der Verein verzichtet auf künftige

Veröffentlichungen/Übermittlungen.

Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder, Mitglieder oder Ärzte

herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme

erfordern.

Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte

benötigt, wird ihm oder einem Treuhänder eine gedruckte Kopie oder elektronischer Datenträger gegen die

schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen und sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken

Verwendung finden und die erhaltenen Daten, sobald deren Zweck erfüllt ist, zurückgegeben, vernichtet oder

gelöscht werden.

Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende

Datenverarbeitung oder Nutzung (z. B. zu Werbezwecken) ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus

gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder das Mitglied eingewilligt hat. Ein Datenverkauf ist nicht

statthaft.

Betroffenenrechte 

Ich habe das Recht:

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO meine einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber dem Verein zu widerrufen.

Dies hat zur Folge, dass der Verein die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft

nicht mehr fortführen darf;

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über meine von dem Verein verarbeiteten personenbezogenen Daten zu

verlangen. Insbesondere kann ich Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie (z.B. Name, Vorname

usw.) der personenbezogenen Daten, die Kategorien (z.B. Ärzte) von Empfängern, gegenüber denen meine

Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf

Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines

Beschwerderechts, die Herkunft meiner Daten, sofern diese nicht beim Verein erhoben wurden und ggf.

aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung meiner beim Verein

gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;

Datenschutzerklärung zur jeweils gültigen DSGVO
(Bestandteil des Mitgliedsantrags des SCN2A Germany e.V.)
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• gemäß Art. 17 DSGVO (Recht auf Vergessenwerden) die Löschung meiner beim Verein gespeicherten

personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie

Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des

öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen

erforderlich ist;

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu verlangen,

soweit die Richtigkeit der Daten von mir bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, ich aber deren

Löschung ablehne und der Verein die Daten nicht mehr benötigt, diese jedoch zur Geltendmachung,

Ausübung oder Verteidigung von möglichen Rechtsansprüchen (z.B. Gerichtsverfahren) benötigt oder ich

gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt habe;

• gemäß Art. 20 DSGVO meine personenbezogenen Daten, die ich dem Verein bereitgestellt habe, in einem

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen

Verantwortlichen zu verlangen und

• gemäß Art. 77 DSGVO mich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel kann ich mich hierfür an

die Aufsichtsbehörde meines üblichen Aufenthaltsortes, meines Arbeitsplatzes oder der des Vereinssitzes

wenden.

Widerspruchsrecht 

Sofern meine personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.

f DSGVO verarbeitet werden, habe ich das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung

meiner personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus meiner besonderen

Situation ergeben.

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an die unten stehende

Adresse.

Datenschutzerklärung zur jeweils gültigen DSGVO
(Bestandteil des Mitgliedsantrags des SCN2A Germany e.V.)

 

www.scn2a.de

E-Mail
info@scn2a.de

Adresse
Hochdahler Str. 100 , 40724 Hilden
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 aktive Mitgliedschaft    25€ jährlich

 Fördermitgliedschaft   25€ jährlich (mindestens)

§ 1 Grundsatz 

Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die

Beitragsverpflichtungen der Mitglieder sowie die Gebühren. Sie kann nur von der

Mitgliederversammlung des Vereins geändert werden.

§ 2 Beschlüsse 

(1) Die Mitgliederversammlung beschließt die Höhe des Beitrags. 

(2) Die festgesetzten Beträge werden zum 01. Februar des laufenden Jahres erhoben, in

dem der Beschluss gefasst wurde. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann

auch ein anderer Termin festgelegt werden.

§ 3 Beiträge 

1.

2.

        oder wählbar                 50 €, 75€, 100 € oder Betrag ___€ jährlich.

Es wird um eine pünktliche Entrichtung der Beiträge gebeten. Die Beiträge müssen auf

das Vereinskonto überwiesen werden. 

Die Beitragserhebung erfolgt durch Datenverarbeitung (EDV). Die personengeschützten

Daten der Mitglieder werden nach dem Bundesdatengesetz gespeichert. 

Beitragsordnung
des SCN2A Germany e.V.
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§ 4 Vereinskonto

SCN2A Germany e.V.

IBAN - Spenden: DE47 3702 0500 0001 8515 01

IBAN - Mitgliedsbeiträge: DE74 3702 0500 0001 8515 00

BIC BFSWDE33XXX

Kreditinstitut: Bank für Sozialwirtschaft

Überweisungen auf andere Konten sind nicht zulässig und werden nicht als Zahlungen

anerkannt. 

§ 5 Vereinsaustritt 

Der freiwillige Austritt muss schriftlich  gegenüber einem vertretungsberechtigten

Vorstandsmitglied erklärt werden (siehe Satzung des SCN2A Germany e. V. § 9

Beendigung der Mitgliedschaft) . Der Jahresbeitrag wird, bei Austritt im laufenden Jahr,

nicht erstattet.

Da Hinweise und Fakten dem Wandel der Rechtsprechung und der Gesetzgebung unterliegen, kann für die

oben aufgeführten Informationen keine Haftung übernommen werden. Wir empfehlen im Einzelfall

ergänzend steuerlichen oder rechtlichen Rat einzuholen.

 

www.scn2a.de

E-Mail
info@scn2a.de

Adresse
Hochdahler Str. 100, 40724 Hilden

Beitragsordnung
des SCN2A Germany e.V.
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